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§ 26 IWO 2011
 IWO 2011 - Innsbrucker Wahlordnung 2011 - IWO 2011, Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.08.2021

Vor Beginn des Einsichtszeitraums ist von der Stadt in jedem Haus an einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle,

wie Haus ur etc., eine Kundmachung anzuschlagen, welche die Familiennamen und Vornamen der in diesem Haus

wahlberechtigten und im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen sowie die Amtsstelle angibt, bei der

Berichtigungsanträge und Berichtigungsanregungen nach § 28 eingebracht werden können.
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